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Die Forderung nach inklusiver Bildung im Sinne des Anspruchs auf die Gewähr-
leistung von Teilhabe an Bildung für alle Schüler:innen findet seit den 1990er 
Jahren Eingang in internationale Vereinbarungen und wird kontinuierlich fort-
geschrieben (zuletzt unter anderem in den Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen). Entsprechend gilt die Forderung nach inklusiver Bildung 
als internationales Paradigma im Kontext der Gestaltung von Bildungsangebo-
ten und -prozessen. Dem liegt der menschenrechtlich begründete Anspruch auf 
diskriminierungsfreie Teilhabe an Bildung zu Grunde, der inhaltlich durch das 
4-A-Schema konkretisiert wird – Bildung soll also verfügbar (available), an-
nehmbar (acceptable), zugänglich (accessible) und adaptierbar (adaptable) sein 
(Motakef 2006). Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, UN 2006) kon-
kretisiert diesen menschenrechtlichen Anspruch auf die spezifische Situation 
von Menschen mit Behinderungen (z. B. Degener 2012). In Hinblick auf die Rele-
vanz des internationalen Paradigmas inklusiver Bildung gilt allerdings weiter-
hin, was Booth (1995) beschrieben hat: Inclusive Education ist ein „slippery 
concept“, das letztlich in lokalen Strukturen, Praktiken und Kulturen übersetzt 
werden muss und welches an bestehende soziale, politische und kulturelle Be-
dingungen anschließt und aus diesen heraus artikuliert beziehungsweise ge-
formt wird (Schriewer 2013). 

Im Kontext der bildungspolitischen Debatten in Deutschland nimmt die 
Forderung nach Inklusion erst im Nachgang der Ratifizierung der UN-BRK im 
Jahr 2009 größeren Raum ein (Budde et al. 2019). Dabei wurden seit den 
1960er/70er Jahren in Schulversuchen unter dem Stichwort Integration bereits 
Erfahrungen mit der gemeinsamen Beschulung von Schüler:innen mit und 
ohne Behinderungen beziehungsweise sonderpädagogischem Förderbedarf 
(SPF) gesammelt und überwiegend reformpädagogisch orientierte schulisch-un-
terrichtliche Praxisformen gemeinsamen Unterrichts entwickelt (Lütje-Klose/ 
Sturm 2023). Während das Förderschulsystem und die separierte Beschulung 
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von als sonderpädagogisch förderbedürftig markierten Schüler:innen seither 
zunehmend in der Kritik standen (zum Beispiel Empfehlung des Deutschen Bil-
dungsrates von 1973) und alternative, integrative Formate erprobt wurden, stell-
te die UN-BRK eine spezifische menschenrechtliche Legitimation für diese Kritik 
bereit. Damit einher ging insbesondere eine Verunsicherung der historisch ent-
wickelten, institutionellen und disziplinären Trennung zwischen Regel- und 
Sonderschulen (Heinrich et al. 2013). Inklusion wurde als Terminus in die schul-
gesetzlichen Regelungen aufgenommen und sowohl in bildungspolitischen als 
auch wissenschaftlichen Debatten zu einem zentralen Thema. Was allerdings 
darunter zu verstehen ist und welche zum Beispiel schulstrukturellen Verände-
rungen daran anschließen, unterscheidet sich zwischen den Bundesländern 
und im wissenschaftlichen Diskurs stark. 

Im Fachdiskurs um inklusive Bildung wird seit Längerem unterschieden 
zwischen einem engen (Fokus auf Behinderung) und weiten (Fokus auf unter-
schiedliche Dimensionen von Heterogenität) Inklusionsverständnis (vgl. u. a. 
Werning 2014). Köpfer (2019) ergänzt dies um die Unterscheidung zwischen 
einem auf Personen beziehungsweise Personenkategorien ausgerichteten und 
einem struktur- beziehungsweise differenztheoretischen Verständnis von Inklu-
sion. Unter inklusiver Bildung kann somit also sowohl der Anspruch auf die in-
dividuelle (sonderpädagogische) Förderung von Schüler:innen mit Behinderun-
gen/sonderpädagogischem Förderbedarf im regelschulischen Setting verstan-
den werden, als auch eine strukturkritische Perspektive auf Produktion und 
Bearbeitung von Differenz im und durch das Schulsystem und hierdurch her-
vorgebrachte Bildungsungleichheiten. 

In Hinblick auf die bildungspolitische Reaktion auf die UN-BRK und die 
damit einhergehende Übersetzung des Anspruchs auf die Gewährleistung inklu-
siver Bildung für alle Schüler:innen lässt sich erstens feststellen, dass die Inter-
pretation dieses Anspruchs stark von der jeweiligen Ausgangslage in den Bun-
desländern abhängig war, beziehungsweise ist und die angesprochene Verunsi-
cherung in einigen Bundesländern nur von kurzer Dauer war. Analysen zur 
Steuerung von Inklusion im Vergleich der Bundesländer (unter anderem Blanck 
et al. 2013; Gasterstädt 2019; Steinmetz et al. 2021) sowie schulstatistische Daten 
(zuletzt Klemm 2022) weisen darauf hin, dass eine Diskrepanz zwischen (über-
wiegend nördlichen) Bundesländern, unter anderem Bremen, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, und den tendenziell südlichen Bundesländern, unter an-
derem Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, besteht: Während in den 
zuerst genannten die Zahl der Schüler:innen in separativen Bildungssettings ge-
sunken ist, bleibt diese Zahl in denen zuletzt genannten stabil oder steigt. Dabei 
muss bundesweit von einer Persistenz sonderpädagogischer Fördersysteme ge-
sprochen werden, die auf fehlende strukturelle Transformationen im Bildungs-
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system trotz der rechtlichen Grundlagen der UN-BRK verweist. So hat sich viel-
mehr die Anzahl von Diagnosen, das heißt, von Feststellungen sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs gemessen an der gesamten Schüler:innenpopulation, stark 
erhöht (laut Klemm 2022: vom Schuljahr 2008/2009 bis 2020/21 von 6,3 Prozent 
auf 7,7 Prozent). Die durch die Ratifizierung der UN-BRK entstandene Verunsi-
cherung für die Bildungslandschaft und insbesondere das Förderschulsystem in 
Deutschland scheint also in weiten Teilen der Republik nur von kurzer Dauer 
gewesen zu sein. Vielmehr haben sich in den meisten Bundesländern auf schul-
gesetzlicher und bildungspolitischer Ebene Legitimationsfiguren zum Erhalt 
(oder Ausbau) des Förderschulsystems manifestiert (unter anderem das Eltern-
wahlrecht; Ressourcenvorbehalt etc.) und es hat bundesweit kein grundlegen-
der schulstruktureller Transformationsprozess stattgefunden (Rackles 2021). 

Diese Entwicklung im Bildungssystem Deutschlands wird im Folgenden aus 
der Perspektive erziehungswissenschaftlich Forschender, die sich mit einem so-
zialwissenschaftlichen Verständnis von Ein- und Ausschluss dem Themenfeld 
inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung zuwenden, kommentiert. Dabei 
fokussieren wir vor allem die Engführung der programmatischen Reformagenda 
Inklusion im deutschen Bildungssystem auf die Kategorie des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs und der entsprechend prozessierten individuellen Förde-
rung zur Gewährleistung einer inklusiven Beschulung. 

Individualisierung statt Transformation: Die 
Integration von Inklusion in bestehende Schul-
und Unterrichtsstrukturen 

Wie bereits vorangehend deutlich wurde, zeichnen sich aktuelle bildungspoliti-
sche Umsetzungsformen inklusiver Bildung in Deutschland überwiegend da-
durch aus, dass Inklusion als programmatische Reformagenda zur funktionalen 
Integration von Schüler:innen mit attestiertem sonderpädagogischen Förderbe-
darf in bestehende und persistente Schul- und Unterrichtssettings prozessiert 
wird. Dabei werden die Forderungen der UN-BRK auf die Bereitstellung indivi-
duell angemessener Vorkehrungen (Art. 24, 2c) verengt, die dann als sonder-
pädagogische Förderung oder Unterstützung gedeutet wird (Gasterstädt/Kistner 
2023). Zentral scheint uns hier nicht nur, dass die menschenrechtlich geforderte 
Entwicklung „from special schooling to inclusive education“ (UN 2023, Abs. 53 
a) in den meisten Bundesländern nicht gefördert wird, sondern auch, dass bis-
her ein individualisierendes und medizinisches Modell von Behinderung den 
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Regelungen zum sonderpädagogischen Förderbedarf als schulsystemeigener 
Behinderungskategorie zu Grunde liegt (Gasterstädt et al. 2020). Damit wird In-
klusion weniger als Reflexion von Barrieren und Exklusionsmechanismen im 
Kontext schulischer Lernwelten verhandelt, sondern vielmehr – im Sinne eines 
engen und personenbezogenen Inklusionsverständnisses – als individualisierte 
Markierung von Förder- und Unterstützungsbedürftigkeit. Intersektionale Ver-
strickungen sowie Barrieren im unterrichtlichen Setting, die zur Zuschreibung 
von sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf führen können, werden als 
personenbezogene Merkmale einer eingeschränkten Lern- und Leistungsfähig-
keit individualisiert (Gasterstädt et al. 2024; Pfahl 2011). Entlang dieser Auswei-
sung von Förder- und Unterstützungsbedürftigkeit entsteht eine gesteigerte 
Nachfrage nach paraprofessioneller (zum Beispiel Schulbegleitungen) wie pro-
fessioneller (Sonderpädagog:innen) Unterstützung an Förderschulen und in in-
klusionsorientierten Bildungssettings. Sonderpädagog:innen sowie Schulbe-
gleitungen tragen in der damit einhergehenden Akteurskonstellation dafür Sor-
ge, dass die Ordnung der Regelschule auch dann nicht in Krise gerät, wenn 
Schüler:innen den darin eingelagerten Erwartungen an Lernen und Verhalten 
nicht ausreichend entsprechen (Gasterstädt et al. 2022). Der zusätzliche Aufbau 
von Ressourcen erfolgt dann im binären Modus von kategorialer sonderpädago-
gischer Professionalisierung (aktuell im Zuge der Implementation neuer sonder-
pädagogischer Studiengänge an verschiedenen Universitäten in Deutschland 
beobachtbar) bei gleichzeitiger Stagnation des Aufbaus inklusionspädagogi-
scher Professionalisierung in der Allgemeinen Pädagogik (Köpfer/Fritzsche 
2025). Somit erscheint es wenig verwunderlich, dass mit dem Vehikel Inklusion 
in den vergangenen Jahren sonderpädagogische Unterstützungssysteme ausge-
baut wurden, die nicht zwangsweise eine Transformation von Schule und Un-
terricht anstreben, sondern „Förderschulen […] als vermeintliche[n] Teil eines 
inklusiven Systems“ (Monitoringstelle 2023, 38) behandeln, wie das Deutsche 
Institut für Menschenrechte in seinem Parallelbericht an den UN-Ausschuss für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen monierte. Zusammenfassend 
kann mit Sturm (2023) davon ausgegangen werden, dass diese kategorialen Set-
zungen (zum Beispiel Förderbedarfe) im Sinne eines ableist divide (Campbell 
2003) weiter prozessiert werden und ein offenes, transformatives Bildungsver-
ständnis verhindern. Dies bedeutet, dass askriptive und personenbezogen fest-
geschriebene Annahmen zu Leistungs- und Lernfähigkeit entlang von schuli-
schen Normen erfolgen – in erster Linie entlang der Binarität von behindert/ 
nicht-behindert – und hierdurch die Chancen auf erwartungsoffene Entwicklun-
gen entlang von formativer und prozessbegleitender Unterstützung erschwert 
werden. Eine daran ansetzende pädagogische Praxis ist dann bereits begrenzt 
und limitiert, da sie rein innerhalb der vorab gezogenen Kategorie agiert. In Re-
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ferenz auf Slee und Weiner (2011) stellt Sturm (2023) diese Bearbeitungsform 
von Inklusion als technical problem und nicht – im Sinne ganzheitlicher Schul-
entwicklung – als cultural politics, also als (schul-)kultureller Transformations-
prozess, heraus. 

Eine Interpretation von Inklusion mit Fokus auf die Bereitstellung individu-
eller (sonderpädagogischer) Förderung erschwert also die Transformation ex-
kludierender Strukturen, Kulturen und Praktiken. Für diese These sprechen 
nicht nur die schon angeführten Studien zur Steuerung von Inklusion und der 
stagnierenden Entwicklung der Anzahl von Schüler:innen in separativen Bil-
dungseinrichtungen. Auch ein Blick auf Schul- und Unterrichtsentwicklung 
macht deutlich, dass – bezogen auf das Kontinuum von Individualität und Ge-
meinschaftlichkeit – in erster Linie Maßnahmen Einzug gehalten haben, die 
spezifische Bedürfnisse diagnostizieren, bearbeiten beziehungsweise kompen-
sieren, ohne in der Breite der Schullandschaft grundlegend veränderte Formen 
auf Ebene der Schul- und Unterrichtsgestaltung sowie der Professionalisierung 
zu implizieren und zu initiieren. 

Entwicklungsperspektiven 

Ohne an dieser Stelle eine ausführliche Einführung in die Traditionslinien des 
Inklusionsdiskurses im schulischen und erziehungswissenschaftlichen Kontext 
geben zu können (Slee 2001), soll im Folgenden eine Perspektive auf Inklusion 
dargelegt werden, die Prozesse von Ein- und Ausschluss in Schule als soziale 
und relationale Phänomene erachtet. Letztere sind in schulische Normen – das 
heißt, demnach auch in Praktiken, Strukturen und Kulturen – eingelagert und 
werden fortwährend als Bedingungen für Teilhabe an die Akteur:innen gerich-
tet (Budde/Hummrich 2013). Dieses Verständnis schließt an Diskurslinien aus 
dem internationalen sozialwissenschaftlichen Diskurs an (Ainscow et al. 2006), 
wobei davon ausgegangen wird, dass Inklusion und Exklusion eng mit Fragen 
von Bildungs(un-)gerechtigkeit und sozialer Ungleichheit verbunden sind. 
Demnach ist der Blick darauf zu richten, wie Unterschiede, die in asymmetri-
schen Bildungs- und Erziehungsverhältnissen angelegt sind (Weisser 2017), in 
und durch Schule und Unterricht (weiter) hervorgebracht und bearbeitet wer-
den (Sturm 2023). 

In Hinblick auf Schul- und Unterrichtsentwicklung findet sich ein solches 
Verständnis praktisch gewendet beispielhaft bei Ainscow und Kollegen (2006), 
die inklusive Bildung im schulischen Kontext als ganzheitliche Aufgabe von 
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Schul- und Unterrichtsentwicklung ansehen und dabei folgende Prinzipien zen-
tral stellen: 
– Inklusion stellt einen Prozess dar. 
– Inklusion richtet den Blick auf die Identifikation und den Abbau von Barrie-

ren und den Aufbau von Unterstützungssystemen und -strukturen. 
– Inklusion bedingt die Anwesenheit, Teilhabe und die Leistungserwartung 

bezogen auf alle Schüler:innen. 
– Inklusion erkennt die Bedürfnisse und Exklusionsgefahren spezifischer, 

von Marginalisierung bedrohter Lernender an. 

In diesen Prinzipien wird deutlich, dass durch inklusive Bildung das gemeinsa-
me Lernen aller ins Zentrum gerückt wird und dabei sowohl die Partizipation 
aller sowie der Abbau von Benachteiligungen und Barrieren insbesondere für 
marginalisierte Personen angestrebt wird (Ainscow 2021). Bezogen auf schuli-
sche und unterrichtliche Prozesse bedeutet dies konkret, dass inklusive Bildung 
nach einem Unterricht fragt, der alle Schüler:innen, ergo mit unterschiedlichen 
Lern- und Entwicklungsständen (Korff/Neumann 2023), berücksichtigt und in-
terdependente Bildungsprozesse intendiert. 

Dies bedeutet für Schul- und Unterrichtsentwicklung, dass vor dem Hinter-
grund des genannten Inklusionsverständnisses Konzepte aus der Allgemeinen 
(inklusiven) Pädagogik in den Vordergrund rücken, die danach fragen, wie ge-
meinsames Lernen in heterogenen Lerngruppen realisiert werden kann – das 
heißt, wie gemeinschaftliche und individualisierte Lernsituationen verankert 
und bildungsgerecht in Balance gebracht werden können. Um das Dilemma zu 
überwinden, dass didaktische Konzepte im Sinne subjektwissenschaftlicher 
Pädagogik an den Lern- und Entwicklungsständen der Schüler:innen ansetzen 
(Holzkamp 1995), nicht jedoch deren Etikettierungen und Defizitsetzungen als 
Ausgangspunkt für die didaktische Praxis haben sollten, werden (bereits be-
stehende) Konzepte des gemeinsamen Lernens und der inneren beziehungswei-
se gegenstandsbezogenen Differenzierung relevant(er) (Häcker et al. 2024). An 
dieser Stelle können beispielsweise das Lernen am gemeinsamen Gegenstand 
(Feuser 2013) oder die Arbeit an und mit Differenzierungsmatrizen (Sasse/ 
Schulzeck 2021; Sasse 2024) genannt werden. Wenngleich sich die Zugänge in 
starkem Maße darin unterscheiden, wie viel an unterrichtlicher Planung vorbe-
reitend geleistet wird, stimmen sie dahingehend überein, dass nicht die admi-
nistrativen Kategorien (Förderschwerpunkte) als Ausgangspunkt für die didak-
tische und diagnostische Unterrichtsgestaltung herangezogen werden. Stattdes-
sen bedingen grundlegende Kategorien des Lernens und der Entwicklung, in 
Form von Abstraktionsniveaus – hier orientiert an der kulturhistorischen Schu-
le (u. a. Wygotski 1964) – die Lernangebote und -prozesse aller Schüler:innen. 
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Fazit 

Wie in den Darstellungen deutlich wurde, stellt die Entwicklung inklusiver Bil-
dung im pädagogischen Feld der Schule eine herausfordernde Aufgabe dar. 
Dabei setzt die bildungspolitische Engführung der programmatischen Reform-
agenda Inklusion im deutschen Bildungssystem auf die Kategorie des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs und der entsprechend prozessierten individuellen 
Förderung zur Gewährleistung einer inklusiven Beschulung nur wenig transfor-
matorische Anreize beziehungsweise stabilisiert exkludierende Strukturen, Kul-
turen und Praktiken in Schule. Im Vergleich zu weiteren bildungsbiographi-
schen Stationen und Eingebundenheiten in (Bildungs-)Organisationen zeichnet 
sich Schule insbesondere durch ihren Pflichtcharakter und die Qualifikations-
funktion aus, die Standardisierung und Leistungsnormierung hervorbringen 
und maßgeblich an der Konstruktion des Anderen, Defizitären, Behinderten mit 
beteiligt sind. Auch die wissenschaftliche Beteiligung – sei es durch Professio-
nalisierung im Bereich der Lehrer:innenbildung oder durch die strategische Be-
teiligung an Forschungsförderprogrammen – ist in diese Hervorbringungspro-
zesse verstrickt. Eine grundlegende Infragestellung und Transformation von 
norm- und leistungsbasierten Inklusionsbedingungen in Schule und Unterricht 
ist wenig erkennbar. So kann in Frage gestellt werden, ob von einer Entwick-
lung eines inklusiven Bildungssystems die Rede sein kann oder von einer Aus-
sonderung und Bildungsarmut hervorbringenden vertikalen Bildungsstruktur. 
Mit Blick auf das in diesem Sammelband angestoßene Leitmotiv der Entwick-
lung inklusiver Lernwelten kann bezogen auf schulische Inklusion darüber hin-
aus gefragt werden, was aktuell in Kauf genommen wird, um so genannte inklu-
sive Lernwelten hervorzubringen. 
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